


Stadt Wil

Bericht
des Stadtrates

Initiativbegehren
Am 29. Juni 1 995 reichte der
Verein prowil die Volksinitia-
tive «Für eine Fussgänger-
zone Altstadt Wil» mit 1'440
g j t i gen  Unterschriften ein.
Das Initiativbegehren hatfol-
genden Wortlaut:

1. In der Altstadt Wil sei
zwischen Rosenplatz und
Schnetztor eine Fussgänger-
zone zu realisieren.

2. Bei der Realisierung der
Fussgängerzone sollen folgen-
de Punkte beachtet werden:

Wirtschaftliche Gründe
Nach Meinung des Stadt-
rates und Parlamentes ist das
Anliegen der Initianten mit
dem Konzept Verkehrsbe-
ruhigte Altstadt weitgehend
erfüllt. Mit der Realisierung
der Fussgängerzone konnte
der Durchgangsverkehr in
der Altstadt eliminiert v
den. Die Aufhebung der ver-
bliebenen 39 Parkplätze leh-
nen Parlament und Stadtrat
ab. Die Geschäfte und Res-
taurants sind aus wirtschaft-
lichen Gründen auf dieses
beschränkte Parkplatzange-
bot in der Altstadt angewie-
sen. Ohne Parkplätze in
unmittelbarer Nähe der Post
ist der Fortbestand dieses
wichtigen Dienstleistungs-
betriebes stark gefährdet.

Initiative abgelehnt
Das Parlament hat mit 25 zu
9 Stimmen das Initiativ-
begehren abgelehnt und
unterstützt damit die vom
Stadtrat seit Jahren erfc
reich betriebene, konsens-
orientierte Verkehrspolitik.
Der Gefahr von zunehmen-
dem Suchverkehr infolge
reduziertem Parkplatzange-
bot in der Altstadt soll mit
verkehrslenkenden Mass-
nahmen und einer ganzheit-
lichen Überprüfung der
Parkgebühren wirksam ent-
gegengetreten werden.

Mit  der Eröffnung des Park-
hauses Altstadt Mitte Juni
2000 konnte gemäss Kon-
zept die Fussgängerzone in
der Altstadt umgesetzt wer-
den. Damit wurde der Le-
bensraum Altstadt aufge-
wertet.

Verkehrsberuhigt
Im Juni 2000 wurde das
Parkplatzangebot in der Alt-
stadt von 104 auf 39 Park-
plätze reduziert. Davon sind
sechs als Kurzzeitparkplätze
und einer als Invaliden-
parkplatz signalisiert. Rund
8'000 m 2 oder 83 Prozent
der Verkehrsflächen bilden
heute die Fussgängerzone in
der Altstadt. Der Güterum-
schlag ist zeitlich beschränkt
zugelassen. Für Gesell-
schaftswagen wurden beim
Waag- und Adlerplatz zwei
Carparkplätze und für die
Busbenützenden beim Lift
die zusätzliche Haltestelle
Viehmarktplatz geschaffen.

Entscheid Parlament
Das Parlament hat am 16.
November 1 995 die Initiative
als zu Stande gekommen
erklärt. Am 7. März 1996
erklärte die Legislative die
Initiative als rechtswidrig.
Ausschlaggebend dafürwar,
dass zur Umsetzung des
Initiativbegehrens weder ein
rechtsetzendes Reglement
noch planerische oder bauli-
che Massnahmen notwen-
dig sind, die Ausgaben in
Referendumshöhe auslösen.
Die verlangten Anordnun-
gen seien rein verkehrstech-
nischer Natur, weshalb die
Initiative keinen Gegenstand
betreffe, der in die Zustän-
digkeit der Bürgerschaft falle.

VolksinitiativeIn Kürze

Rechtmässig
Der Stadtrat hat im März
1 999 dagegen beim Bundes-
gericht Beschwerde erho-
ben. Er kritisierte, dass durch
die Interpretation des Ver-
waltungsgerichtes die Initia-
tive mit zusätzlichen Be-
gehren angereichert worden
sei. Die stadträtliche Be-
schwerde wurde am 9. Juli
1999 abgewiesen. Das Bun-
desgericht erachtete die ver-
waltungsgerichtliche Ausle-
gung des Initiativbegehrens
nicht als unhaltbar. Die
Volksinitiative ist damit
rechtmässig.

Volksinitiative
Ende Juni 1995 reichte der
Verein prowil die Volks-
initiative «Für eine Fuss-
gängerzone Altstadt Wil»
ein. Der Initiativtext umfasst
zwei Hauptpunkte: Zum
einen soll zwischen Rosen-
platz und Schnetztor eine
durchgehende Fussgänger-
zone realisiert werden. Zum
anderen werden verschiede-
ne Ausnahmen vom Fahr-
und Parkverbot aufgelistet.
Bauliche oder gestalterische
Massnahmen werden nicht
genannt.

Zusammenarbeit
In Zusammenarbeit mit den
Bewohnern und Geschäfts-
leuten wurde in der ersten
Hälfte der 90er-Jahre ein
Verkehrskonzept entwickelt,
in dem einer Fussgänger-
zone in der Altstadt eine
bedeutende Stellung beige-
messen wurde. Die gemein-
sam erarbeitete Konsens-
lösung respektiert die An-
liegen der Interessengrup-
pen und fand bei einer gros-
sen Mehrheit der Direkt-
betroffenen Zustimmung.

a) Ausnahmen vom Fahr-
verbot: Fahrten zum Auf-
und Abladen von Gütern;
das Anhalten soll nur am
Fahrziel und während der
zum Güterumschlag not-
wendigen Zeit erlaubt sein;
Jurten zu und von privaten
Abstellplätzen und Garagen
in der Altstadt.

b) Ausnahmen vom Fahr-
und Parkverbot: Fahrten von
Medizinalpersonen und das
Parkieren während der für
Krankenbesuche erforderli-
chen Zelt; notwendiger
Fahrzeugverkehr der öffent-
lichen Dienste mit  Fahrziel in
der Altstadt; Marktfahrzeu-
ge während der Wochen-
und Jahrmärkte.

Beschwerde
Während das Departement
für Inneres und Militär am
17. August 1998 den von
prowil erhobenen Rekurs
abwies und damit der
Argumentation von Stadtrat
und Parlament folgte, hat
das Verwaltungsgericht Ende
Januar 1999 die von den
Initianten eingereichte Be-
schwerde gutgeheissen. Die
Initiative könne - ohne das
dieser Punkt im Initiativtext
ausdrücklich erwähnt sei -
auch zusätzliche verkehrsbe-
ruhigende Massnahmen
zum Inhalt haben, die einen
Kredit in Referendumshöhe
notwendig machen.
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Neben punktuell realisierten
baulichen und gestalteri-
schen wurden auch ver-
kehrspolizeiliche Massnah-
men eingeführt. Eine
Verkehrsberuhigung in der
Altstadt war schon in den
80er-Jahren ein wichtiges
Anliegen. Mi t  der Projek-
tierung des Parkhauses Alt-
stadt wurde diesem An-
liegen vom Parlament
Nachdruck verliehen.

betroffenen einverstanden
erklärte. Der Stadtrat hat das
Konzept Verkehrsberuhigte
Altstadt im September 1995
genehmigt. Das Verkehrs-
beruhigungskonzept wur-
de 1996 rechtskräftig. Mit
der Eröffnung des Park-
hauses Altstadt Anfang Juni
2000 wurde die FussgCj
gerzone in der Altstadt
gemäss Konzept realisiert.

75 Parkplätze aufgehoben
Mi t  der Realisierung des
Konzeptes Verkehrsberuhig-
te Altstadt wurde Mitte Juni
2000 das Parkplatzangebot
von 104 auf 39  Parkplätze
reduziert. Von diesen 39
Parkplätzen sind 6 als Kurz-
zeitparkplätze und 1 alslnva-

Qj)?nparkplatz signalisiert.
Mit  Ausnahme des Invali-
denparkplatzes werden alle
Parkplätze bewirtschaftet.
Die Bewirtschaftung erfolgt
von Montag bis Freitag von 8
bis 1 2 Uhr und von 1 3.30 bis
1 9 Uhr, samstags bis 1 7 Uhr.
Die maximale Parkierzeit
beträgt eineinhalb Stunden.
Die Kurzzeitparkplätze wer-
den ab 7 Uhr bewirtschaftet;
die maximal erlaubte Par-
kierzeit beträgt 1 5 Minuten.

Fussgängerzone
Mit  Ausnahme der Ver-
kehrsfläche, die für die Er-
schliessung der 39 öffentli-
chen Parkplätze erforderlich

ist das gesamte Alt-
stadtgebiet als durchgehen-
de Fussgängerzone signali-
siert Damit gehören 83
Prozent oder rund 8'000 m 2

der Verkehrsfläche in der
Altstadt zur Fussgängerzo-
ne. Für Personenwagen er-
folgt die Zufahrt in die Alt-
stadt via Schnetztor. Gesell-
schaftswagen dürfen nicht
mehr in die Altstadt fahren;

für diese wurden beim Adler-
und beim Waagplatz auf
Kosten von total acht bewirt-
schafteten Pw-Parkplätzen
zwei Carparkplätze einge-
richtet.

Ausnahmebewilligungen
Für Anwohnende und Ge-
schäftsleute miteinem priva-
ten Parkplatz sowie für Taxis
und Fahrzeuge der öffentli-
chen Dienste werden Aus-
nahmebewilligungen erteilt,
nicht jedoch für den öffent-
lichen Verkehr. Für Personen
mit Gehbehinderung gelten
Fahr- und Parkiererleichter-
ungen. Für Werkstatt-, Ser-
vice-, Zügel- und Markt-
fahrzeuge werden vom
Stadtrat Ausnahmebewil-
ligungen erteilt. Der Güter-
umschlag ist ab mittags bis
17.00 Uhr nicht gestattet.
Unter Güterumschlag ist das
Verladen oder Ausladen von
Sachen zu verstehen, die
nach Grösse und Gewicht
die Beförderung durch ein
Fahrzeug nötig machen.

Altstadt verkehrsberuhigt

Zentrum stärken
Ein Ziel der städtischen Ver-
kehrspolitik lautet, mit ver-
kehrslenkenden Massnah-
men Voraussetzungen zu
schaffen,, die die Konkur-
renzfähigkeit des Geschäfts-
und Einkaufsstandortes Wil
erhalten und stärken. Die
verschiedensten Massnah-
men, die in den letzten
Jahren getroffen wurden,
waren auf dieses Ziel ausge-
richtet: Einführung Stadt-
busbetrieb, Bevorzugung
des öffentlichen Verkehrs im
Zentrum, Bereitstellung zent-
rumsnaher Parkierungsan-
lagen für Zweiräder und Per-
sonenwagen, Fussgänger-
zone Obere Bahnhofstrasse,
Umsetzung Konzept Ver-
kehrsberuhigte Altstadt.

Neue Bushaltestelle
Für die Busbenützenden
steht beim Viehmarktplatz
an der Grabenstrasse seit
Juni 2000 eine beidseitig
bediente, zusätzliche Halte-
stelle bereit. Ab der Halte-
stelle Viehmarktplatz gelan-
gen die Busbenützenden mit
dem Lift auf kürzestem Weg
in die Fussgängerzone Alt-
stadt. Insgesamt ist die Alt-
stadt mit den drei Halte-
stellen Adler, Viehmarktplatz
und Rosenplatz optimal an
das öffentliche Verkehrsnetz
angebunden.

Leitbild Altstadt
Die Altstadt ist ein wichtiger
und wertvoller Teil des städ-
tischen Zentrums und für die
Stadt Wil in wirtschaftlicher
und kultureller Hinsicht von
grosser Bedeutung. Im Rah-
men einer gemeinsamen
Projektarbeit haben Vertre-
terinnen und Vertreter der
Altstadt unter Mitwirkung
der Stadt die Ergebnisse im
«Leitbild Altstadt Wil» zu-
sammengefasst. Das Park-
haus Altstadt und das Kon-
zept Verkehrsberuhigte Alt-
stadt nehmen darin el
zentrale Stellung ein.

Parkhaus Altstadt
Das Parlament bewilligte im
September 1988 für die
Projektierung des Park-
hauses Altstadt den erfor-
derlichen Kredit. Dieser Ent-
scheid war mit der Auflage
verknüpft, gleichzeitig ein
rechtskräftiges Verkehrskon-
zept für eine verkehrsberu-
higte Altstadt zu erstellen
und die dafür notwendigen
Massnahmen zum Zeitpunkt
der Eröffnung des Parkhau-
ses Altstadt zu realisieren.

Konzept umgesetzt
In Zusammenarbeit mit den
Bewohnern und Geschäfts-
leuten wurde gemeinsam
ein Verkehrskonzept ent-
wickelt, mit dem sich eine
grosse Mehrheit der Direkt-

Attraktive Altstadt
Seit Jahrzehnten sind der
Erhalt und die Verbesserung
der Attraktivität der Altstadt
ein besonderes Anliegen der
Bewohner, der Geschäfts-
leute, der Interessengemein-
schaften und der Stadt.
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Wer sich zusätzlich informieren will,
kann die Vorlage des Stadtrates ad.
das Gemeindeparlamen t bei der
Stadtkanzlei beziehen.
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Stadt Wil

Plätze aufwerten
Der Hofplatz und  die Be-
reiche vor der Stadtbiblio-
thek sowie zwischen Baro-
nenhaus und  «Trinkstube
zum Hartz» könnten mi t
wenig Aufwand wesentlich
aufgewertet werden. Heute
werden diese Plätze vom
Suchverkehr gestört und
teilweise noch befahren. Das
Problem der engen Zu- und
Wegfahrt durch das Schnetz-
tor  würde entschärft und die
Atmosphäre zum Verweilen
und  Flanieren würde ver-
stärkt.

Wirtschaftliche Situation
Mangelnder Umsatz, das
Verschwinden von Geschäf-
ten und teilweise leer ste-
hende Ladenlokale: Diese
Probleme der Altstadt, die
nicht erst seit der Teiler-
ö f fnung des Fussgänger-
zone und der Eröffnung des
Parkhauses Altstadt beste-
hen, sind bekannt. Die
Schuld für  diese Situation
wird vereinzelt in den Park-
gebühren und dem Mangel
an Parkplätzen in der Alt-
stadtgesucht. Eine abschlies-
sende Beurteilung kann hier
nicht gemacht werden. Fest
steht jedoch, dass in anderen
Städten unter vergleichba-
ren Voraussetzungen Fuss-
gängerzonen funktionieren.

Bericht Initiativkomitee Chance
Um die Altstadt als Erlebnis-
und  Einkaufsbereich be-
kannt zu machen, muss die
Stadt zusammen mi t  allen
interessierten Kreisen ein
tragfähiges Konzept ent-
wickeln und umsetzen. Die
Fussgängerzone muss also
als Chance für einen o
Wicklungsschritt betrachtet
werden.

Reif für die Zukunft
Die jetzige Lösung mi t  Ver-
kehrs- und  Fussgänger-
zonen in der Altstadt ist eine
«sowohl-als-auch-Lösung»,
mi t  der nur wenige wirklich
zufrieden sind. Eine zukunfts-
trächtige Lösung muss klar
und konsequent sein. Nur
dann stärkt sie langfristig die
Vorzüge der Stadt Wi l  als
Wohn-, Kultur- und Wir t -
schaftsraum sowie die Kon-
kurrenzfähigkeit des Ge-
schäfts- und Einkaufsstand-
ortes Wil.

Das Komitee empfiehlt dar-
um ein klares Ja zur Initia-
tive.

Klarer Entscheid
Das Parlament hat die Vor-
lage des Stadtrates am 8.
Juni 2000 beraten. Die vor-
beratende Kommission und
die Legislative lehnten das
Initiativbegehren deutlich
ab. M i t  25 zu 9 Stimmen
unterstützten die Mitglieder

Parlamentes den stadt-
rätlichen Antrag. Sie teilten
im Weiteren die Meinung
des Stadtrates, dass mi t  der
Umsetzung des Konzeptes
Verkehrsberuhigte Altstadt
auch dem Anliegen der
Initianten weitgehend Rech-
nung getragen wird.

Konsenslösung
Mi t  seinem Entscheid hatdas
Parlament die vom Stadtrat
seit Jahren erfolgreich
betriebene, konsensorien-
tierte Verkehrspolitik unter-
stützt, die sich an ganzheitli-
chen Konzepten orientiert
und  eine ausgewogene
Stadtentwicklung zum Ziel

Die umgesetzte Kon-
senslösung trägt einerseits
den Anforderungen, die in
ästhetischer und  touristi-
scher Hinsicht an eine Fuss-
gängerzone in der Altstadt
gestellt werden, Rechnung.
Anderseits respektiert sie
auch die wirtschaftl ichen
Anliegen der Altstadtge-
schäfte.

Beratung
Die Fraktionen CVP, FDP und
SVP/SD folgten der stadträt-
lichen Argumentation und
wiesen darauf hin, dass die
verbliebenen 39 Parkplätze
für das wirtschaftliche Über-
leben der Altstadtgeschäfte
und der Post von essenzieller
Bedeutung sind. Die Frak-
tionen SP und GRÜNE prowil
unterstützten das Initiativ-
begehren. Sie hoben allge-
mein die Vorzüge einer
durchgehenden Fussgän-
gerzone in der Altstadt her-
vor. Kritisiert wurde, dass mi t
dem stadträtlichen Konzept
ein erheblicher Teil der
Altstadt von der Verkehrs-
beruhigung nicht betroffen
sei. Bemängelt wurde auch
die Gefahr des zunehmen-
den Suchverkehrs.

Verkehr lenken
Damit das Zentrum vom
Suchverkehr entlastet wird
und die zentrumsnahen Par-
kieranlagen von den Auto-
mobilisten auch benutzt
werden, braucht es neben
Signalisation und Informa-
t ion  zusätzlich auch ver-
kehrslenkende Massnah-
men. Neben einem Park-
leitsystem ist die Gestaltung
der Parkgebühren ein wich-
tiges Element dazu. Auf -
grund des veränderten Park-
platzangebotes - neue Park-
häuser wurden erstellt und
Parkplätze auf öffentlichem

Parlament

Geeignet
Die Erfahrungen zahlreicher
Schweizer Städte zeigen,
dass Fussgängerzonen die
Attraktivität einer Innerstadt
erhöhen. Abgeschlossene
Räume, wie beispielsweise
die Altstadt Wil, sowie ein
gutes Angebot an Auto-
parkplätzen in  unmittelbarer
Nähe eignen sich besonders
für solche Zonen.

Mehr Sicherheit
Mi t  der Annahme der Ini-
tiative kann die aktuelle,
schlecht verstandene Zonen-
signalisation durch ein an
beiden Eingängen zur Alt-
stadt signalisiertes Fahrver-
bot m i t  entsprechenden
sinnvollen Ausnahmerege-
lungenersetztwerden. Mehr
Ruhe und Sicherheit würden
einkehren.

Grund aufgehoben - muss
die Gestaltung der Park-
platzgebühren ganzheitlich
überprüft werden. Dies
bedingt eine Abstimmung
der Tarife im innerstädti-
schen Vergleich nach dem
Grundsatz «je attraktiver,
desto teurer». Zudem gilt es
die Konkurrenzfähigkeit des
Wiler Einkaufszentrums ge-
genüber den in den letzten
Jahren in der Region neu ent-
standenen Einkaufszentren
zu wahren.

Gestaltung
Die vom Parlament beschlos-
sene Neugestaltung des Ro-
senplatzes mit  Aufgang zur
Altstadt ist Ausdruck der
stadträtlichen Zielsetzung,
die Altstadt in den nächsten
Jahren sukzessive gestalte-
rischaufzuwerten. Die schritt-
weise Gestaltung der Plätze
und Gassen trägt zum einen
der kleinräumigen Struktur
der Altstadt Rechnung und
nimmt zum andern Rück-
sicht auf die finanziellen
Möglichkeiten.
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Stadt Wil

Geschätzte Stimmbürgerin
Geschätzter Stimmbürger

Abstimmungsfrage

Parlament und Stadtrat be-
antragen Ihnen, die Volks-
initiative «Für eine Fuss-
gängerzone Altstadt Wil»
abzulehnen. Die Abstim-
mungsfrage lautet:

27. September 2000

Stadt Wil

Josef Hartmann
Stadtammann

Armin Blöchlinger
Stadtschreiber
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Wer sich zusätzlich informieren will,
kann die Vorlage des Stadtrates an
das Gemeindepärlament bei der
Stadtkanzlei beziehen.


